
gen von N em ecek8 über die Grundwasser
bewegungen im Bereich eines H orizontalfil
terbrunnens auf einer Donauinsel unterhalb 
von Passau sehr bedeutungsvoll, weil hier 
trotz stärkerer Verunreinigung des Donau
wassers keine Veränderungen im W asser 
dieses Brunnens nachgewiesen wurden.
Es sollten daher diese Ausführungen einen 
kleinen Hinweis geben, wie die Zusam men
arbeit auf diesem, für so viele Bereiche des 
menschlichen Lebens bedeutungsvollen Ge
biet nicht allein wertvolle Erkenntnisse lie
fern kann, sondern darüber hinaus aus der 
Kenntnis drohender Gefahren die Anstren
gungen zur Verhinderung einer Entwick
lung stärken hilft, die letzten Endes aus 
Unkenntnis und falschen Sparmaßnahmen  
den wertvollsten Bodenschatz, das Grund
wasser, bedroht.
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in u nserer Zeit

Landschaft gehört aber die weitestgehende 
Erhaltung ihrer Unberührtheit. Und hiei/ 
beginnt der kritische Punkt. D er riesige  
Frem denstrom  bringt zwangsläufig Raum 
not. Dies auszugleichen zwingt zur weiteren 
Erschließung der N atur. A lso: auf jeden 
Berg eine Seilbahn, durch jedes T a l eine 
A utostraße und riesige Hotelbauten ins 
hochalpine Gelände und auf sonstige schöne 
Punkte der N atur. Dazu kommen noch die 
vielen Kraftwerksanlagen. Schönste Hoch
täler werden durch m ächtige Staumauern  
begrenzt und weite Talböden in riesige Seen 
verwandelt. Daß dadurch aber die Schön
heit manches T ales schwere Einbußen er
leidet und die Flüsse dieser Gebiete in trau
rige, öde Schotterrinnen verwandelt werden,, 
liegt auf der Hand. Ich will nicht leugnen, 
daß diese Höchstleistungen menschlichen  
Könnens nicht auch Gäste zur Besichtigung
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anziehen, vom erholungsuchenden Gast 
werden solche O rte nicht bevorzugt w er
den. Auch wird m ir niemand einreden 
können, daß die vielen Galgenanlagen der 
Überlandstromleitungen, die zudem zur 
Flugsicherheit noch oft mit grellen rotw ei
ßen Farben gestrichen werden müssen, 
etwa naturverschönend wirken, besonders 
dann, wenn sie mit ihren pfeilgeraden, 
mächtigen Kahlschlägen den ruhigen, be
schaulichen Hochwald durchtrennen.
Für den Frem denverkehr stellen unsere 
schönen Wälder ein wichtiges Kapitel dar. 
Leider werden gegen alle gesetzlichen Be
stimmungen die Holzschlägereien jähr
lich hoch überschritten. Der Wald ist jedoch 
für den Gast ebenso wichtig wie Seen und 
Berge. Um diese W älder wirtschaftlich voll 
ausnützen und übernützen zu können, muß 
er sich schwerste Eingriffe gefallen lassen. 
Man sehe sich zum Beispiel in T iro l (und 
nicht nur in T iro l! Anmerkung der Schrift
leitung!) die sogenannten Erschließungs- 
tvege an. Da meist mit öffentlichen M itteln  
gebaut wird, muß gespart werden. D er Ein
satz moderner Maschinen leistet volle A r
beit. Man reißt schwere Wunden ins Ge
lände, wobei oft m ehr zugrunde gerichtet 
wird, als unbedingt notwendig wäre. Leider 
machen auch die Bundesforste keine Aus
nahme. Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
auf die Tatsache verweisen, daß Staatsforste  
das Begehen von Waldwegen der Öffentlich
keit glattweg verbieten *. Das Anbringen  
von M arkierungen oder Ruhebänken ist 
auch verboten. Viele Verkehrsorganisatio
nen und vor allem die Gäste beschweren 
sich darüber, weil sie solche Verbote ein
fach unverständlich finden. In manchen Ge
bieten bedeutet dies bereits eine starke Be
einträchtigung des Ausflugsverkehres.
Das wilde Bauen im W ald- und Berggelände 
bedarf auch näherer Betrachtung. Obwohl 
das Bauen ohne behördliche Genehmigung 
verboten ist, entstehen immer mehr solcher 
Wochenendhütten. Nur ganz selten schreiten  
die Gemeinden ein. Man will sich eben 
nicht verfeinden. Zudem wissen die Erbauer

* Vgl. „Um die Wanderfreiheit im Walde“, 
aus „Natur und Land“, Jg. 49, Heft 2, 1963.

solcher Hütten genau, daß eine etwaige Ver
waltungsstrafe meist billiger ausfällt, als 
ein normales Bauansuchen kostet. Ein Ab
tragen der Hütte wird wohl kaum einmal 
verlangt, geschweige denn auch wirklich 
durchgeführt!
Es steht außer Zweifel, daß der Gast selbst 
zur Verunreinigung der N atur wesentlich 
beiträgt. Im Zeitalter des W irtschaftswun
ders sind schnell alle Dinge unverwertbar. 
W er kennt nicht die Verschm utzungen an 
den Rastplätzen, Straßenrändern und Bahn
dämmen? Gleiches kann man auch bei den 
Rastbänken, Schutzhütten, Seeufern und so
gar auf den Berggipfeln beobachten. Die 
N atur ist bereits ein riesiger Müllhaufen 
geworden. Die Menschen bilden sich auf 
die erreichte Höhe ihrer K ultur sehr viel 
ein, haben aber in W irklichkeit die prim i
tivste Einstellung dazu bereits verloren. 
W as der Mensch nicht mehr benötigt, wird 
einfach der N atur überantwortet. Jeder är
gert sich darüber und tut es selbst.
Man hört sehr oft fragen, wieso solche 
Zustände möglich sind? W arum  schreitet 
die Behörde dagegen nicht ein? Österreich  
hat ja dicke Bände einschlägiger, guter Ge
setze und Verordnungen. In T iro l beispiels
weise bestehen ein N aturschutz-, T ie r
schutz-, Pflanzenschutz-, Forstschutz-, Feld
schutz-, Gewässerschutz-, Fischschutz-, 
Jagdschutz-, Flurschutz- und Landschafts
schutzgesetz die leicht ausreichen müßten, 
die aufgezeigten übelstände abzustellen. 
Warum geschieht so wenig?
Man könnte schon, aber wer tut es? W ir 
haben eine gute Gendarmerie und Polizei, 
die zuständig wäre. Diese ist mit dem enor
men Straßenverkehr und seinen Folgen  
schon mehr als ausgelastet. Zudem herrscht 
in diesen Organisationen Personalm angel. 
Die wenigen Aufsichtsorgane des Forstes, 
der Jagd, Fischereien und Fluren reichen  
niemals aus, wirksam einzugreifen. In T irol 
ist seit 1926 die T iro ler Bergwacht auf- 
gestellt. Die öffentliche W ache auf freiwil
liger, unbezahlter Basis leistet Großes, und 
es kann ruhig behauptet werden, daß ohne 
den Dienst dieser M änner in T iro l die 
Zustände noch weit ärger wären. Daß aber 
die Behörde dieser W ache nicht einmal
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das M andatsstrafrecht einräumt, ist unver
ständlich. W as nützen aber die besten Ge
setze, wenn sie nicht überwacht werden? 
Dies führt dazu, daß der M itmensch, der 
die Gesetze aus sich heraus respektiert, 
dem ändern gegenüber nur der Dumme ist. 
Zudem müßte ja bei groben Veränderungen  
in der N atur, wie es Straßen-, K raftw erks
und Hotelbauten sind, die N aturschutzbe
hörde gehört werden. Man hört sie auch, 
aber damit ist der Fall schon erledigt. Aus
schlaggebend bleiben imm er die w irtschaft
lichen und politischen Interessen, und so 
kom m t der Naturschutz eben zu Fall. In 
absehbarer Zeit könnten wir bereits ge
nötigt sein, Gesetze zum Schutz der N atur
schutzgesetze zu erlassen!

M ehr Sauberkeit in der N atur!

Ich will aber nicht nur kritisieren, sondern 
mich auch bemühen, W ege zu suchen, die 
eine Besserung herbeiführen könnten. Sie 
seien zur Diskussion gestellt:
1. Das Verpackungsmaterial, das haupt
sächlich dem Gast in die Hände gegeben 
wird, könnte einen Aufdruck haben: W irf 
mich nicht weg! Ich denke an Zigaretten
packungen, Papiertaschentücher, Eisbecher, 
Lebensmittelverpackungen, Sonnenölfla
schen, Büchsen und Dosen.
2. Könnte man nichi wenigstens während 
der Sommerzeit die Ränder der Verkehrs
straßen und Rastplätze vom Unrat befreien. 
Die vielen Milliarden, die der Frem denver
kehr bringt, müßten dies doch ermöglichen.
3. An Punkten, die besonders stark vom  
Frem denverkehr berührt werden, sollten 
Abfallkörbe oder Abfallgruben bereitstehen.
4. Alle Hotels, Gasthöfe und Privatzim m er
verm ieter sollen an gut sichtbarer Stelle 
ihres Hauses eine Hinweistafel anbringen, 
die den Gast bittet, die N atur sauberzu
halten.
5. Die schon vorhandenen l&acheorgane,, 
wie Förster, Jagdschutzpersonal, vor allem  
aber die Bergwacht, sollen das M andats
strafrecht erhalten, um an O rt und Stelle 
wirklich eingreifen zu können. W o die V er
nunft aufhört, hat die Strafe ihre Berechti
gung.

6. Die Müllablagerungsstellen bei Schuiz- 
hütlen müssen, wenn irgendwie m öglich, 
mindestens 100 M eter entfernt sein und 
jährlich einmal abgedeckt werden. Ge- 
mcindemüllplätze müssen behördlich über
wacht werden. Ihre Anlage darf nicht das 
Landschaftsbild stören, Flüsse verunreinigen  
oder die Luft verpesten.
Gerade in dieser Hinsicht liegt es schwer 
im argen, obwohl gesetzliche Bestimmungen 
bestehen.
7. Das wilde Plakatieren ist strikte zu ver
bieten, ebenso das unkontrollierte Kam pie
ren.
8. Das Streichen von Rastbänken in m ehre
ren Farben ist zu unterbinden.
9. N aturschänder gehören exem plarisch be
straft: 20 Schilling Verwaltungsstrafe gehö
ren in das Reich der guten W itze. 
Zusammenfassend möchte ich sagen: 
Unsere Naturschönheiten sind ein Kapital, 
das in Geldwerten nicht dargestellt werden 
kann. Die Zinsen dieses Kapitals sind die 
vielen Milliarden, die uns der Frem denver
kehr einbringt. Wird diese N atur zerstört, 
ihrer Schönheit beraubt, dann muß damit 
der Frem denverkehr erliegen. Es ist höchste 
Zeit, sich ernsthaft und nicht nur schein
bar mit diesem Problem zu befassen, bevor 
es zu spät ist.
Die Aufklärung muß überall wirksam ge
staltet werden. Die Schulen allein arbeiten 
zu lassen, ist billig, zumal die weitaus größ
ten Verstöße gegen die N atur von den E r 
wachsenen begangen werden. Die Öffent
lichkeit möge mehr Zivilcourage aufbrin
gen und gegebenenfalls selbst eingreifen. 
Die Behörden mögen aber mit bestem Bei
spiel vorangehen und die Gesetze auch sinn
gemäß anwenden. Gegenüber Eigennutz, po
litischen, egoistischen oder wirtschaftlichen  
Interessen ist das Allgemeininteresse voran
zustellen.
Unsere Nachkommen haben auch ein Recht 
darauf, eine schöne Heimat zu bewohnen! 
Sonst werden wir von ihnen einmal den 
Vorwurf ins Grab nachgerufen bekommen: 
Sie waren tüchtige Kaufleute und verstan
den es, Gewinne für sich zu erzielen, uns 
aber hinterließen sie eine ausgebeutete, reiz
lose Heimat.
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